
Einführung in die Konzeption des Klausurenkurses

1Der vorliegende Klausurenkurs „Europäisches und Internationales Wirtschaftsrecht –
mit Bezügen zum Völkerrecht“ fügt sich in die bereits bestehenden Klausurenbände der
„Schwerpunkte“-Reihe ein und dient als Ergänzung und Vertiefung zu gängigen Lehr-
büchern wie dem Standardwerk „Europarecht“ von Rudolf Streinz, dem „Internationa-
len Wirtschaftsrecht“ von Burkhard Schöbener, Jochen Herbst und Markus Perkams,
dem „Öffentlichen Wirtschaftsrecht“ von Josef Ruthig und Stefan Storr sowie dem
„Wirtschaftsvölkerrecht“ von Markus Krajewski. Der Klausurenkurs spricht vor allem
Studierende an, die im Rahmen der Juristischen Universitätsprüfung den Schwerpunkt-
bereich Europarecht/Internationales Recht absolvieren. Je nach Ausrichtung dieses
Schwerpunktbereichs bzw. den Wahlmöglichkeiten an der jeweiligen Juristischen
Fakultät findet sich regelmäßig die gesamte inhaltliche Bandbreite des Europäischen
und Internationalen Wirtschaftsrechts im schwerpunktspezifischen Curriculum wieder,
und zwar von den Grundfreiheiten über das unionale Wettbewerbsrecht (vor allem Kar-
tell- und Beihilfenrecht) und die gemeinsame Handelspolitik der Europäischen Union
bis hin zum Recht der Welthandelsorganisation (WTO) und dem internationalen Inves-
titionsschutzrecht. Vor diesem Hintergrund bereitet der Klausurenkurs Studierende des
entsprechenden Schwerpunktbereichs anwendungsorientiert sowohl auf schriftliche als
auch mündliche Schwerpunktprüfungen vor, soweit diese Prüfungsleistungen in der
jeweiligen Studien- und Prüfungsordnung vorgesehen sind.

Der Klausurenkurs ist in zwei Teile gegliedert, wobei der 1. Teil im Wesentlichen einen
Überblick über das Europäische und Internationale Wirtschaftsrecht präsentiert und der
2. Teil 16 Klausurfälle zur Bearbeitung enthält.

2Der inhaltliche Überblick über das Europäische und Internationale Wirtschaftsrecht im
1. Teil umfasst die Grundzüge beider Teilbereiche und legt diese in verdichteter Form
dar. Eine Durcharbeitung der inhaltlichen Kurseinführung ist vor allem mit Blick auf
die spätere Fallbearbeitung lohnenswert, da die dargelegten rechtlichen Grundlagen
sowie die ausgewählt besprochenen Rechtsprobleme ein grundlegendes Verständnis für
das jeweilige Rechtsgebiet schaffen und sich in den verschiedenen Sachverhaltskonstel-
lationen der Klausurfälle wiederfinden. Hinzu kommen didaktische Hinweise zu
Recherchemöglichkeiten unter Berücksichtigung der einschlägigen digitalen Quellen,
die auch im rechtswissenschaftlichen Studium immer mehr zur Geltung kommen und
das Recherchieren von Rechtsprechung oder anderweitiger (Vertiefungs-)Literatur spür-
bar vereinfachen.

3„Herzstück“ des Klausurenkurses sind wesensgemäß die im 2.Teil enthaltenen insgesamt
16 Klausurfälle. Er beinhaltet eingangs eine Übersicht über die Themenschwerpunkte der
einzelnen Klausurfälle, die darüber hinaus Informationen bezüglich des Schwierigkeits-
grades (leicht – mittel – schwierig) sowie der jeweils vorgegebenen Bearbeitungszeit gibt.
Grundsätzlich bietet es sich an, mit der Bearbeitung von Fall 1 in den Klausurenkurs ein-
zusteigen, wenngleich Studierende nicht daran gehindert sein sollen, gezielt bestimmte
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Klausurfälle aufgrund deren thematischer Schwerpunktsetzung zu bearbeiten. Bei Fall 1
handelt es sich zwar weniger um eine klassische juristische Fallgestaltung, die im Rah-
men eines rechtlichen Gutachtens zu lösen ist, als um rechtliche Fragestellungen, die in
Essay-Form beantwortet werden sollen; allerdings deckt der Klausurfall inhaltlich – in
Anlehnung an den Brexit – u.a. die historischen Grundlagen der europäischen Wirt-
schaftsintegration sowie Fragen der wirtschaftlichen Desintegration ab und eignet sich
damit in besonderem Maße zur Entwicklung einer anwendungsorientierten Vertrautheit
mit Problemstellungen des Europäischen und Internationalen Wirtschaftsrechts ein-
schließlich etwaiger Bezüge zum allgemeinen Völkerrecht.

Die weiteren 15 Klausurfälle beruhen teils auf Leitentscheidungen bzw. aktueller
Rechtsprechung des Gerichtshofs der Europäischen Union (GHEU) sowie auf Reports
von WTO-Panels bzw. des Appellate Body. So behandelt etwa Fall 10 („Gerichtshof vs.
Schiedsgericht“) sowohl diejenigen Rechtsfragen, die sich dem Gerichtshof in der
Rechtssache Achmea stellten, als auch diejenigen, die sich ihm in der derzeit noch
anhängigen Rechtssache Micula stellen. Dagegen sind in Fall 12 („21st Century Agree-
ments“) die Ausführungen des Gerichtshofs im Gutachten 2/15 klausurtechnisch aufbe-
reitet. Insgesamt weisen die Fälle 2 bis 13 einen Schwerpunkt im „Europäischen Wirt-
schaftsrecht“ auf, während der Fokus der Fälle 14 bis 16 eher auf dem „Internationalen
Wirtschaftsrecht“ liegt.

Die einzelnen Sachverhaltskonstellationen sind generell dergestalt konzipiert, dass
stets verschiedene Teilgebiete des Europäischen und Internationalen Wirtschaftsrechts
miteinander kombiniert und verzahnt sind, um die Vielschichtigkeit und den mögli-
cherweise nicht auf den ersten Blick ersichtlichen, aber doch zahlreich vorhandenen
Berührungspunkten des Europäischen und Internationalen Wirtschaftsrechts Rech-
nung zu tragen.

4 Darüber hinaus sehen die 16 Falleinheiten für die Fallbearbeitung jeweils eine drei-
gliedrige Vorgehensweise vor: (1) Im ersten Schritt sollen Studierende zunächst die
Fallangabe bzw. den Sachverhalt lesen und erste Lösungsüberlegungen skizzieren; (2)
im Anschluss werden sogenannte Vorüberlegungen einschließlich einer Grobgliederung
des Lösungsvorschlags zur Verfügung gestellt, die hinsichtlich der Schwerpunktsetzung
und etwaigen Strukturierungsfragen im Zusammenhang mit der Erstellung einer eige-
nen Lösungsskizze unterstützen; (3) sodann folgt ein ausführlicher Lösungsvorschlag,
der allerdings nicht als vollständige Falllösung zu verstehen ist, sondern eine Hilfestel-
lung für die Nachbearbeitung darstellen soll. Der Lösungsvorschlag enthält zudem zum
einen im Rahmen von zahlreichen Hinweiskästen zusätzliche inhaltliche Vertiefungs-
und Hintergrundinformationen, zum anderen am Ende umfassende Literaturempfehlun-
gen zur Wiederholung und Vertiefung. Die Hinweiskästen versuchen vor allem weiter-
führende Fragen, die sich Studierenden bei der Nachbearbeitung des Lösungsvorschlags
möglicherweise aufdrängen, zu antizipieren und diese entsprechend zu beantworten.
Abgerundet wird der 2. Teil des Klausurenkurses durch eine Sammlung von insgesamt
100 Lernkontrollfragen, die die Möglichkeit zur Reflexion der zentralen Rechtsfragen
der einzelnen Klausurfälle geben.
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5Der Klausurenkurs ist auf dem Stand von Dezember 2018 und legt der Fallbearbeitung
insbesondere die Verträge, d.h. den Vertrag über die Europäische Union (EUV) sowie
den Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen Union (AEUV), in der Fassung des
Vertrags von Lissabon (in Kraft getreten am 1.12.2009) sowie die WTO-Verträge, ins-
besondere das Allgemeine Zoll- und Handelsabkommen (GATT) in der Fassung des
Marrakesch-Abkommens (unterzeichnet am 15.4.1994) zugrunde. Darüber hinaus ist
teilweise die Heranziehung weiterer internationaler Verträge, beispielsweise des Vertra-
ges über die Einrichtung des Europäischen Stabilitätsmechanismus (ESM), erforderlich,
die allerdings in den gängigen Text- und Gesetzessammlungen abgedruckt sind.
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